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8 Militärpolitik

Seltsame sozialdemokratische Logik
Kriegsmaterialausfuhr als Vorwand für dramatische Exportbehinderung

Die Schweiz hat seit Mitte
Dezember 1996 zwei neue Geset-

ze, die die industrielle Ausfuhr
regeln. Wird denn die Ausfuhr
von Industriegütern kontrolliert,
wird man wohl zunächst erstaunt
fragen. In der Tat, bei spezifi-
sehen Gütern macht man es, und
es gibt gute Gründe dafür. Es geht
um das «Bundesgesetz über das

Kriegsmaterial» und das «Güter-
kontrollgesetz». In beiden Fällen
handelt es sich um Regeln für die
Ausfuhr sensitiver industrieller
Produkte, von Waffen, Rüstungs-
gütern und für diese allenfalls ver-
wendbaren Industrieprodukte, so-
genannten «dual-use»-Gütern, die
sowohl für zivile wie eventuell
militärische Zwecke verwendet
werden können. Das letztgenann-
te Gesetz, das Güterkontrollge-
setz, beschlägt einen komplexen
Bereich, und ist entsprechend
komplex. Daraus erklärt es sich,
dass es kaum Schlagzeilen ge-
macht hat, höchstens im Zusam-
menhang mit der Frage, ob Trai-
ningsflugzeuge wie die Pilatus-
Maschinen diesem oder dem
anderen Gesetz zu unterstellen
seien.

Mit dem Güterkontrollgesetz wur-
de eine bisher fehlende gesetzli-
che Grundlage geschaffen, um
eine Kontrolle über die Ausfuhr
von Industrieprodukten ausüben
zu können, die mit atomaren, bio-
logischen, chemischen Waffen
sowie moderner Flugkörpertech-
nologie zu tun haben oder haben
könnten. Hinzu kommen auf
Grund neuerer insbesondere von
den USA getragener internatio-
naler Bestrebungen anspruchsvol-
le Technologien bzw. Produkte,
die auch bei konventionellen,

«klassischen» Waffen Verwen-
dung finden können. Zweck der
verschiedenen Vereinbarungen,
an denen die Schweiz teilnimmt,
ist die Verhinderung der unkon-
trollierten Verbreitung von Tech-
nologien bezüglich insbesondere
ABC-Waffen und Raketen. Es

geht um die Unterbindung der
Belieferung von Ländern, die als

Bedrohung empfunden werden
wie Irak, Iran, Libyen oder Nord-
Korea.

Das Kriegsmaterialgesetz hat weit
mehr Aufmerksamkeit erregt,
weil es vom Bundesrat expressis
verbis als indirekter Gegenvor-
schlag zur «Initiative für ein Ver-
bot der Kriegsmaterialausfuhr»
der sozialdemokratischen Partei
bezeichnet wurde. Aber auch hier
hat die Kommentierung - zu
Unrecht - die Trainingsflugzeuge
PC-7 und PC-9 viel zu sehr in
den Vordergrund gerückt. Es ging
ja um weit mehr. Ein paar Hin-
weise mögen das veranschauli-
chen.

Verschärfte Kontrolle für
Rüstungsgüter

Das Kriegsmaterialgesetz defi-
niert, was «Kriegsmaterial» sei.
Das Parlament hat richtigerweise
eine engere Definition gewählt als
der Bundesrat und effektiv zu
Kriegsmaterial erklärt, was die

Führung des bewaffneten Kampf
ermöglicht. Das erleichtert die
Kontrolle und entspricht den
Regelungen in vergleichbaren
Ländern. Im Unterschied zum bis-
herigen Gesetz sind auch Ver-
mittlungsgeschäfte sowie die
Übertragung von Lizenzrechten
bzw. von Know-how bewilli-
gungspflichtig. Anti-Personenmi-

nen werden zu Recht in jeder Hin-
sieht verboten. Kriterien für die

Bewilligungen sind das Völker-
recht, die internationalen Ver-
pflichtungen und die Grundsätze
der schweizerischen Aussenpoli-
tik. Widerspricht eine Bewilli-
gung diesen Punkten, so wird die

Bewilligung verweigert. Mit die-
ser vom Parlament durchgesetz-
ten übersichtlichen Entschei-
dungsgrundlage wird bundesrätli-
eher Willkür, wie sie unter dem
Eindruck momentaner Erregung
auch schon vorkam, ein Riegel
geschoben.

Beide Gesetze erscheinen im
internationalen Vergleich als

streng und dienen dem verfolgten
Zweck in vollem Umfang: zu ver-
hindern, dass schweizerische Aus-
fuhr von eigentlichen Waffen wie
von «dual-use» Gütern zu Kon-
flikten und einer Bedrohung von
Stabilität und Frieden beitragen
könnten.

Initiative vernichtet
Arbeitsplätze
Für die sozialdemokratische
Initiative für ein Verbot der
«Kriegsmaterialausfuhr» spricht
unter diesen Umständen erst recht
nichts mehr. Gerne tut man in
diesem Lager, als ob die Schweiz
schrankenlose Freiheit bezüglich
der Ausfuhr von Kriegsmaterial
gewährte. Das war nie wahr und
wird es in Zukunft noch weniger
sein. Abgesehen davon, dass die

Vorstellung nicht begründbar ist,
Waffen seien schuld an Kriegen,
deren Ausfuhr infolgedessen des

Teufels, disqualifiziert sich diese
Initiative durch ihre Masslosig-
keit. Es geht nicht nur um Kriegs-
material, wie es jeder normale
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Zur strategischen Lage g

Der Indirekte KriegMensch versteht. Auch der Export
von Gütern, die «sowohl für
militärische wie zivile Zwecke
verwendet werden können», soll
gemäss Initiative verboten wer-
den, «falls der Erwerber diese für
kriegstechnische Zwecke verwen-
den will». Was sind denn diese

«dual-use»-Güter, die das Güter-
kontrollgesetz erfasst? Aberhun-
derte von technologisch hoch-
wertigen Produkten, Komponen-
ten, die unter Umständen zur Pro-
duktion eigentlicher Waffen bei-
tragen oder Bestandteil dieser
Waffen sein könnten. «High-
tech»-Produkte sind im wesentli-
chen «dual-use»-Güter. Werk-
zeugmaschinen sind ein ein-
drückliches Beispiel, aber unzäh-
lige Produkte der chemischen
Industrie, der Uhrenindustrie, der
Elektronik sind es auch. Eine sol-
che weltweit unbekannte Verfas-
sungsbestimmung hätte für unse-
re Exportwirtschaft buchstäblich
verheerende Folgen.

Erstaunlich, dass die doch um die
Sicherung von Arbeitsplätzen so
besorgten Sozialdemokraten an
dieser leichtfertig konzipierten
Initiative festhalten. Was umso
mehr gilt, als die schweizerische
Ausfuhr eigentlicher Waffen seit
vielen Jahren weltweit unbedeu-
tend ist, weniger als ein Prozent
der internationalen Ausfuhr.

Dom/nz'gwe _5r«««er

Export-
verhinderungs-
Initiative

-r. Die Volks-Abstim-
mung über die Waffen-
ausfuhrverbots-Initiative
wird voraussichtlich im
Juni 1997 stattfinden.

«Die Schweiz hat ihre erste
Schlacht verloren, wenn sie in den
Krieg hineingezogen wird», hat
General Guisan einmal gesagt. Die
moderne Militärwissenschaft
sprach dann in den siebziger Jah-
ren von «einer zweiten Form von
Krieg», wohl einem nichtmi-
litärisch und darum nicht direkt
wirkenden Kampfmittel - dem
«Indirekten Krieg». Und nun
steckt unser Land inmitten einer
solchen Auseinandersetzung.

-r. Ein Thema beherrscht die Innen-
politik seit Wochen: der schweize-
risch-jüdische Wirtschaftskonflikt.
Aber bereits 1973 befasste sich der
Bundesrat über eine sogenannte
«Indirekte Kriegsführung». Schon
damals erkannte unsere Landesre-
gierung, wie in zunehmendem Mas-
se indirekte Kampfformen ange-
wendet werden, wobei der Gegner
mit politisch-psychologischen, aber
auch terroristischen Mitteln beein-
flusst, geschwächt und schliesslich
bezwungen werden soll.

Als Hauptformen des Indirekten
Krieges wurden bezeichnet:

- Die wirtschaftliche Kriegs-
führung

- Der politisch-psychologische
Krieg

- Der Terrorkrieg
- Der revolutionäre Krieg
Im «Der Fourier» schrieb dazu ein-
mal Professor Kurz: «Dabei ist für
uns Neutrale zu bedenken, dass der
Indirekte Krieg vor der Neutralität
nicht Halt macht, sondern auch die
Neutralen in diese neuen Formen
der 'Fortsetzung der Politik mit
andern Mitteln' einbezieht. Diese
Feststellung wird es in Zukunft unter
anderem notwendig machen, die
rechtlichen Begriffe neu zu um-
schreiben. Insbesondere wird es
unerlässlich sein, dass die Rechts-
Zustände von 'Krieg' und 'Frieden'
vermehrt den gewandelten Verhält-
nissen angepasst werden.»

Grosses Aufsehen erregt momentan
das Buch «Freispruch für die

Schweiz» von Prof. Dr. phil. Ernst
Lcisi, 1918. Er geht dabei u.a. den

Fragen nach: Warum hat die Kriegs-
generation in der Schweiz heute oft
den Eindruck, auf der Anklagebank
zu sitzen? - Stimmt es, dass die
Schweiz im Zweiten Weltkrieg «ein
düsteres Kapitel ihrer Geschichte»
geschrieben hat? - Braucht die
Schweiz noch mehr «Vergangen-
heitsbewältigung»? - Ist die Bericht-
erstattung über jene Zeit gerecht und
ausgewogen? - Mit Ernst Leisi mcl-
det sich ein Zeitgenosse zu Wort
und stellt den kritischen Fragen der
jungen Generation seine person Ii-
chen Erinnerungen entgegen. Dabei
beschäftigt sich der Autor mit oft
eingefahrenen Denkmustern. («Frei-
spruch für die Schweiz», 179 Sei-
ten, brosch., 36 Franken. Erhältlich
im Buchhandel unter ISBN 3-7193-
1125-2.)

Und was haben die jüngsten Ereig-
nissc nun mit Indirektem Krieg zu
tun? Eine Antwort hat dazu Stän-
derat Dr. Maximilian Reimann «Im
Brennpunkt» bereit wenn er u.a. fest-
hält: «D'Amato ist alles andere als
ein barmherziger Ritter, der sich
selbstlos für eine echte Wiedergut-
machung an verfolgten Juden ein-
setzt. Er gehört zur Oberklasse des

Politfilzes, der in der USA weit iibli-
eher und verbreiteter ist als anders-

wo». Und es ist Alfonse d'Amato
gelungen, dass ihm ein Teil der
Schweizer Medien, insbesondere
Radio und Fernsehen DRS, willige
Hclfcrdienste leisten lind dessen

Anschuldigungen weitgehend un-
kontrolliert übernehmen. Dabei
haben sich bisher viele der sensa-
tionell vorgetragenen «Entdeckun-
gen» bei näherer Prüfung als reich-
lieh unzuverlässig erwiesen.

Aber scheinbar sind die 1973 auf-
gestellten Szenarien des Indirekten
Krieges gegen einen Staat in Ver-
gessenheit geraten. Diese Unterlas-
sungssünde macht nun ein ganzes
Volk zum Sündenbock, als «ver-
kommene Söhne und missratene
Töchter» (Peter von Matt)!

Der Fourier 2/97


	Seltsame sozialdemokratische Logik : Kriegsmaterialausfuhr als Vorwand für dramatische Exportbehinderung

